
 
 
 
 

 
 
 

   Nr. 22/2022                                                           Gettorf, 02.11.2022 
 
 

 

S i t z u n g s t e r m i n e  
 

Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 

Montag, 07.11.2022 
- 18.30 Uhr - 

Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend  
und Soziales 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal (3. OG.) 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

2 

Dienstag, 08.11.2022 
- 10.00 Uhr - 

Öffentliche Sitzung und 
Wahl des Seniorenbeirates 
der Gemeinde Gettorf 

Hotel „Stadt Hamburg“ 
Süderstraße 1, 24214 Gettorf 3 - 5 

Dienstag, 08.11.2022 
- 17.00 Uhr - 

Bau-, Wege und Umweltausschuss 
der Gemeinde Tüttendorf 

„Alte Schule“ 
Alte Dorfstraße 29, 24214 Tüttendorf 6 

Montag, 14.11.2022 
- 18.30 Uhr - 

Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und  
Umwelt der Gemeinde Gettorf 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht 
vor. 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal (3. OG.) 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

- 

Donnerstag, 17.11.2022 
 

Bau-, Wege- und Umweltausschuss 
der Gemeinde Schinkel 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht 
vor. 

 - 

Donnerstag, 17.11.2022 
Sozialausschuss 
der Gemeinde Osdorf 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht 
vor. 

Dibberns Gasthof 
Noerer Straße 4, 24251 Osdorf - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das DRK Gettorf ist Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer          
04346 / 6484 oder jederzeit per E-Mail info@drk-gettorf.de erreichbar. 

Öffnungszeit Kleiderkammer: jeden Montag 8.00 - 11.00 Uhr 
 

 
 
 
 
 
 

 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  
erscheint am Mittwoch, dem 16. November 2022. 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 27.10.2022 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend und Soziales der Gemeinde Gettorf 
 

Montag, 07.11.2022, 18:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 
 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Berichte  
   
 3. Einwohnerfragestunde  
   
 4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 26.04.2022  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Bericht des Jugendbeirates  
   
 6. Bericht des Seniorenbeirates Gettorf  
   
 7. Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Übernahme der Aufgabe gem. § 18 GKZ 

über den Betrieb der Volkshochschulen Dänischenhagen und Schwedeneck 
 

   
 8. Richtlinie Seniorenfahrdienst der Gemeinde Gettorf  
   
 9. Antrag auf Förderung gem. der Richtlinie zur Förderung von Kunst, Kultur, 

Sport und Gemeinwesenarbeit der Gemeinde Gettorf 
 

   
 10. Zuschussangelegenheit  
   
 11. Kindertagesstättenangelegenheiten 

Abrechnung Betriebskosten 2021 Ev. KiTa's 
 

   
 12. Kindertagesstättenangelegenheiten 

Haushalt 2023 KiTa Pädiko 
 

   
 13. Kindertageseinrichtungsangelegenheiten 

Haushalt 2023 Ev. KiTa 
 

   
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  
Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  
   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
U. Schwauna 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 06.10.2022 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Öffentlichen Sitzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Gettorf/Seniorenbeiratswahlen 
 

Dienstag, 08.11.2022, 10:00 Uhr, 
 

Hotel Stadt Hamburg, Süderstraße 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 
 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Wahlvorschläge  
   
 3. Wahl des Seniorenbeirates der Gemeinde Gettorf  
   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
K. Krabbenhöft 
 

 
 
 

  Beratungsstelle Nord-Ost 
 im Sozialen Beratungs- u. Dienstleistungszentrum (SBDZ) 
 
Ansprechpartnerin: Frau Räther-Arendt 
Am Buchholz 4  24161 Altenholz 
Tel. 0431 / 32 10 40 Fax 0431 / 32 753 
Mail: info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de / Web: www.pflege.schlewig-holstein.de 
 
Sprechzeiten:  Mo 9.00 bis 11.00 h und Do 8.00 bis 11.00 h 
 und nach Vereinbarung, Hausbesuche möglich 

Im PflegeStützpunkt erhalten Sie eine individuelle, unabhängige und kostenfreie Beratung. 
Ihr PflegeStützpunkt 

o hilft dabei, möglichst lange im eigenen Zuhause verbleiben zu können 

Wir geben Antworten 
Wenn ein Mensch und seine Angehörigen Unterstützung benötigen, stellen sich viele Fragen: 

o Wer unterstützt mich im Alltag? 
o Wo bekomme ich Hilfsmittel? 
o Welche Anträge muss ich stellen? 

Auf diese und andere Fragen bekommen Sie bei uns eine Antwort. 
Wir informieren Sie umfassend zu Themen wie Leben und Wohnen im Alter, Pflege und Betreuung. 
Wir vermitteln Kontakte zu Ehrenamtlichen und Angehörigengruppen und haben ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und 
Probleme. 
 
 
  

mailto:info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de


Seite 4                                                                            Nr. 22/2022 
 

 Gemeinde Gettorf             24214 Gettorf, im Oktober 2022 
-Der Bürgermeister-              Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 
 

 
 

E i n l a d u n g  
zur Wahlversammlung der Gemeinde Gettorf 

zur Bildung eines Seniorenbeirates 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen einer Vollversammlung soll aus der Mitte der anwesenden wahlberechtigten Personen der 
Seniorenbeirat für die Gemeinde Gettorf gewählt werden, nachdem die durch Corona erschwerte Wahlzeit 
des dritten Seniorenbeirates sich dem Ende nähert. 
 
Zu dieser Wahlversammlung möchte ich Sie ganz herzlich für 

Dienstag, den 8. November, 10.00 Uhr in das  
Hotel „Stadt Hamburg“, Süderstraße 1, 24214 Gettorf 

einladen. 
 
Der Seniorenbeirat soll aus mindestens vier und höchstens zehn gewählten Mitgliedern bestehen. Wahl-
berechtigt und wählbar sind alle Einwohnerinnen und Einwohner, die am Wahltag das 60. Lebensjahr 
vollendet haben, seit mindestens einem Monat mit Hauptwohnsitz in Gettorf gemeldet sind und nicht nach 
Gemeinde- und Kreiswahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Nicht wählbar sind Mitglieder der 
Gemeindevertretung, bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse, aktive Mitarbeiter der Amtsverwaltung sowie 
Mitglieder der geschäftsführenden Vorstände von Vereinen, Verbänden und Kirche sowie der Parteien auf 
Orts- und Kreisebene. 
 
Wahlvorschläge nehme ich bereits jetzt gerne entgegen. Interessierte und vorgeschlagene Kandida-
tinnen und Kandidaten erhalten auf der Wahlversammlung Gelegenheit zu einer kurzen, persönlichen 
Vorstellung. Bitte zeigen Sie Interesse an der Mitarbeit im Seniorenbeirat und besuchen Sie die Senioren-
versammlung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hans-Ulrich Frank 
-Bürgermeister - 
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Seniorenbeirat Gettorf 
 

Einladung  
 

Zum 49. Forum des Seniorenbeirates der Gemeinde Gettorf 
 mit Unterhaltungsprogramm und einem Imbiss 

 
am Dienstag, den 8. November 2022, 12:00 Uhr  

im Hotel „Stadt Hamburg“, Gettorf 
 

Thema: 
 
„Der 3. Seniorenbeirat verabschiedet sich – der 4. Seniorenbeirat stellt sich vor.“ 
 
An diesem Tag wird ein neuer Seniorenbeirat in Gettorf gewählt, ebenfalls im Hotel 
Stadt Hamburg aber bereits ab 10:00 Uhr.  
 

Die Teilnahme an den Wahlen ist selbstverständlich kostenlos! 
 
 

Ab 12:00 Uhr lädt der Seniorenbeirat zu einem Imbiss mit einem unterhaltsamen Kulturprogramm ein.  
 
Wir konnten für ein einmaliges Gastspiel Herrn Jochen Wiegandt, Musiker, Alleinunterhalter, 
Liedersammler und Autor, gewinnen.  
 
Sein Motto: „Tradition bedeutet nicht die Bewahrung der Asche, sondern Weitergabe des Feuers“. 

 
 

Wir würden Sie gerne zu unserem beliebten Forum im Saal des Hotels Stadt Hamburg begrüßen. 
 
 

Eine Anmeldung ist bis Freitag, den 04.11.2022, 12.00 Uhr erforderlich : 
 

- bei Frau Sellmer (ASS) 04346/9262556 
- oder bis Sonntag, den 06.11.2022, bei Gerd Finke: 

Anrufbeantworter 04346 6692. 
- Amt Dänischer Wohld 04346/91-200 

 
 

*Kostenbeteiligung 5 Euro pro Person. Inhaber von Berechtigungsscheinen sind davon befreit. 
 
 
gez. 
 
Gerd Finke 

 
 

Seniorenbeirat Gettorf, Gerd Finke Ofeld 14, 24214 Gettorf- 
E-Mail: gerd.finke@yahoo.com 

 
 

  

mailto:gerd.finke@yahoo.com
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

 

 

Bekanntmachung 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen und Bekanntmachung 

der Wahlkreiseinteilung 
für die Gemeindewahl in Felm am 14.05.2023 

 
 
Hierdurch fordere ich gem. § 22 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 auf. 
 
Die Gemeinde Felm bildet einen Wahlkreis. 
 

Nr. des Wahlkreises Name Abgrenzung des Wahlkreises 

582405108-101 Felm Gesamtes Gemeindegebiet 
 
Es werden in dem Wahlkreis der Gemeinde 6 unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter und im Wahlgebiet 
5 Listenvertreterinnen und Listenvertreter gewählt. 
 
Wahlvorschläge für die Wahl der unmittelbaren Vertreterinnen und Vertreter können politische Parteien, 
Wählergruppen und Wahlberechtigte einreichen. 
 
Listenwahlvorschläge können politische Parteien und Wählergruppen einreichen.  
 
Die Verbindung von Listenwahlvorschlägen ist unzulässig. Weder politische Parteien noch Wählergruppen 
noch politische Parteien und Wählergruppen können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen.  
 
Eine politische Partei oder Wählergruppe kann innerhalb des Wahlgebietes nur so viele unmittelbare 
Wahlvorschläge, wie unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, und nur einen Listenwahl-
vorschlag einreichen.  
 
Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen sind neben den Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes auch alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wählbar.  
  
Die Wahlvorschläge sind bis zum 20. März 2023, 18.00 Uhr, schriftlich bei dem Gemeindewahlleiter ein-
zureichen. Es wird gebeten, die Einreichung möglichst so frühzeitig vorzunehmen, dass etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben werden können.  
 
 
 
 
Gettorf, den 02.11.2022     ………………………………………. 
        Der Gemeindewahlleiter 
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Bekanntmachung 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen und Bekanntmachung 

der Wahlkreiseinteilung 
für die Gemeindewahl in Gettorf am 14.05.2023 

 
 
Hierdurch fordere ich gem. § 22 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 auf. 
 
Die Gemeinde Gettorf ist in folgende Wahlkreise eingeteilt: 
 

Nr. des Wahlkreises Name Abgrenzung des Wahlkreises 

582405808-201 Gettorf 201 siehe Anlage 
582405808-202 Gettorf 202 siehe Anlage 
582405808-203 Gettorf 203 siehe Anlage 
582405808-204 Gettorf 204 siehe Anlage 
582405808-205 Gettorf 205 siehe Anlage 

 
Es werden in den Wahlkreisen der Gemeinde 10 unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter und im Wahl-
gebiet 9 Listenvertreterinnen und Listenvertreter gewählt. 
 
Wahlvorschläge für die Wahl der unmittelbaren Vertreterinnen und Vertreter können politische Parteien, 
Wählergruppen und Wahlberechtigte einreichen. 
 
Listenwahlvorschläge können politische Parteien und Wählergruppen einreichen.  
 
Die Verbindung von Listenwahlvorschlägen ist unzulässig. Weder politische Parteien noch Wählergruppen 
noch politische Parteien und Wählergruppen können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen.  
 
Eine politische Partei oder Wählergruppe kann innerhalb des Wahlgebietes nur so viele unmittelbare 
Wahlvorschläge, wie unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, und nur einen Listenwahl-
vorschlag einreichen.  
 
Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen sind neben den Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes auch alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wählbar.  
  
Die Wahlvorschläge sind bis zum 20. März 2023, 18.00 Uhr, schriftlich bei dem Gemeindewahlleiter ein-
zureichen. Es wird gebeten, die Einreichung möglichst so frühzeitig vorzunehmen, dass etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben werden können.  
 
 
 
 
Gettorf, den 02.11.2022     ………………………………………. 
        Der Gemeindewahlleiter 
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Bekanntmachung 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen und Bekanntmachung 

der Wahlkreiseinteilung 
für die Gemeindewahl in Lindau am 14.05.2023 

 
 
Hierdurch fordere ich gem. § 22 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 auf. 
 
Die Gemeinde Lindau bildet einen Wahlkreis. 
 

Nr. des Wahlkreises Name Abgrenzung des Wahlkreises 

582409608 
Wahlbezirk 301,302 

Lindau  Gesamtes Gemeindegebiet 

 
Es werden in dem Wahlkreis der Gemeinde 7 unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter und im Wahlgebiet 
6 Listenvertreterinnen und Listenvertreter gewählt. 
 
Wahlvorschläge für die Wahl der unmittelbaren Vertreterinnen und Vertreter können politische Parteien, 
Wählergruppen und Wahlberechtigte einreichen. 
 
Listenwahlvorschläge können politische Parteien und Wählergruppen einreichen.  
 
Die Verbindung von Listenwahlvorschlägen ist unzulässig. Weder politische Parteien noch Wählergruppen 
noch politische Parteien und Wählergruppen können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen.  
 
Eine politische Partei oder Wählergruppe kann innerhalb des Wahlgebietes nur so viele unmittelbare 
Wahlvorschläge, wie unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, und nur einen Listenwahl-
vorschlag einreichen.  
 
Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen sind neben den Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes auch alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wählbar.  
  
Die Wahlvorschläge sind bis zum 20. März 2023, 18.00 Uhr, schriftlich bei dem Gemeindewahlleiter ein-
zureichen. Es wird gebeten, die Einreichung möglichst so frühzeitig vorzunehmen, dass etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben werden können.  
 
 
 
 
Gettorf, den 02.11.2022     ………………………………………. 
        Der Gemeindewahlleiter 
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Bekanntmachung 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen und Bekanntmachung 

der Wahlkreiseinteilung 
für die Gemeindewahl in Neudorf-Bornstein am 14.05.2023 

 
 
Hierdurch fordere ich gem. § 22 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 auf. 
 
Die Gemeinde Neudorf-Bornstein bildet einen Wahlkreis. 
 

Nr. des Wahlkreises Name Abgrenzung des Wahlkreises 

582411008 
Wahlbezirk 401,402 

Neudorf-Bornstein Gesamtes Gemeindegebiet 

 
Es werden in dem Wahlkreis der Gemeinde 6 unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter und im Wahlgebiet 
5 Listenvertreterinnen und Listenvertreter gewählt. 
 
Wahlvorschläge für die Wahl der unmittelbaren Vertreterinnen und Vertreter können politische Parteien, 
Wählergruppen und Wahlberechtigte einreichen. 
 
Listenwahlvorschläge können politische Parteien und Wählergruppen einreichen.  
 
Die Verbindung von Listenwahlvorschlägen ist unzulässig. Weder politische Parteien noch Wählergruppen 
noch politische Parteien und Wählergruppen können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen.  
 
Eine politische Partei oder Wählergruppe kann innerhalb des Wahlgebietes nur so viele unmittelbare 
Wahlvorschläge, wie unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, und nur einen Listenwahl-
vorschlag einreichen.  
 
Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen sind neben den Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes auch alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wählbar.  
  
Die Wahlvorschläge sind bis zum 20. März 2023, 18.00 Uhr, schriftlich bei dem Gemeindewahlleiter ein-
zureichen. Es wird gebeten, die Einreichung möglichst so frühzeitig vorzunehmen, dass etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben werden können.  
 
 
 
 
Gettorf, den 02.11.2022     ………………………………………. 
        Der Gemeindewahlleiter 
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Bekanntmachung 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen und Bekanntmachung 

der Wahlkreiseinteilung 
für die Gemeindewahl in Neuwittenbek am 14.05.2023 

 
 
Hierdurch fordere ich gem. § 22 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 auf. 
 
Die Gemeinde Neuwittenbek bildet einen Wahlkreis. 
 

Nr. des Wahlkreises Name Abgrenzung des Wahlkreises 

582411208-501 Neuwittenbek Gesamtes Gemeindegebiet 
 
Es werden in dem Wahlkreis der Gemeinde 6 unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter und im Wahlgebiet 
5 Listenvertreterinnen und Listenvertreter gewählt. 
 
Wahlvorschläge für die Wahl der unmittelbaren Vertreterinnen und Vertreter können politische Parteien, 
Wählergruppen und Wahlberechtigte einreichen. 
 
Listenwahlvorschläge können politische Parteien und Wählergruppen einreichen.  
 
Die Verbindung von Listenwahlvorschlägen ist unzulässig. Weder politische Parteien noch Wählergruppen 
noch politische Parteien und Wählergruppen können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen.  
 
Eine politische Partei oder Wählergruppe kann innerhalb des Wahlgebietes nur so viele unmittelbare 
Wahlvorschläge, wie unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, und nur einen Listenwahl-
vorschlag einreichen.  
 
Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen sind neben den Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes auch alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wählbar.  
  
Die Wahlvorschläge sind bis zum 20. März 2023, 18.00 Uhr, schriftlich bei dem Gemeindewahlleiter ein-
zureichen. Es wird gebeten, die Einreichung möglichst so frühzeitig vorzunehmen, dass etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben werden können.  
 
 
 
 
Gettorf, den 02.11.2022     ………………………………………. 
        Der Gemeindewahlleiter 
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Bekanntmachung 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen und Bekanntmachung 

der Wahlkreiseinteilung 
für die Gemeindewahl in Osdorf am 14.05.2023 

 
 
Hierdurch fordere ich gem. § 22 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 auf. 
 
Die Gemeinde Osdorf ist in folgende Wahlkreise eingeteilt: 
 

Nr. des Wahlkreises Name Abgrenzung des Wahlkreises 

582412108-601 Osdorf 601 siehe Anlage 
582412108-602 Osdorf 602 siehe Anlage 
582412108-603 Osdorf 603 siehe Anlage 

 
Es werden in den Wahlkreisen der Gemeinde 9 unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter und im Wahlge-
biet 8 Listenvertreterinnen und Listenvertreter gewählt. 
 
Wahlvorschläge für die Wahl der unmittelbaren Vertreterinnen und Vertreter können politische Parteien, 
Wählergruppen und Wahlberechtigte einreichen. 
 
Listenwahlvorschläge können politische Parteien und Wählergruppen einreichen.  
 
Die Verbindung von Listenwahlvorschlägen ist unzulässig. Weder politische Parteien noch Wählergruppen 
noch politische Parteien und Wählergruppen können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen.  
 
Eine politische Partei oder Wählergruppe kann innerhalb des Wahlgebietes nur so viele unmittelbare 
Wahlvorschläge, wie unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, und nur einen Listenwahl-
vorschlag einreichen.  
 
Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen sind neben den Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes auch alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wählbar.  
  
Die Wahlvorschläge sind bis zum 20. März 2023, 18.00 Uhr, schriftlich bei dem Gemeindewahlleiter ein-
zureichen. Es wird gebeten, die Einreichung möglichst so frühzeitig vorzunehmen, dass etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben werden können.  
 
 
 
 
Gettorf, den 02.11.2022     ………………………………………. 
        Der Gemeindewahlleiter 
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Bekanntmachung 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen und Bekanntmachung 

der Wahlkreiseinteilung 
für die Gemeindewahl in Schinkel am 14.05.2023 

 
 
Hierdurch fordere ich gem. § 22 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 auf. 
 
Die Gemeinde Schinkel bildet einen Wahlkreis. 
 

Nr. des Wahlkreises Name Abgrenzung des Wahlkreises 

5824142-701 Schinkel Gesamtes Gemeindegebiet 
 
Es werden in dem Wahlkreis der Gemeinde 6 unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter und im Wahlgebiet 
5 Listenvertreterinnen und Listenvertreter gewählt. 
 
Wahlvorschläge für die Wahl der unmittelbaren Vertreterinnen und Vertreter können politische Parteien, 
Wählergruppen und Wahlberechtigte einreichen. 
 
Listenwahlvorschläge können politische Parteien und Wählergruppen einreichen.  
 
Die Verbindung von Listenwahlvorschlägen ist unzulässig. Weder politische Parteien noch Wählergruppen 
noch politische Parteien und Wählergruppen können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen.  
 
Eine politische Partei oder Wählergruppe kann innerhalb des Wahlgebietes nur so viele unmittelbare 
Wahlvorschläge, wie unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, und nur einen Listenwahl-
vorschlag einreichen.  
 
Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen sind neben den Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes auch alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wählbar.  
  
Die Wahlvorschläge sind bis zum 20. März 2023, 18.00 Uhr, schriftlich bei dem Gemeindewahlleiter ein-
zureichen. Es wird gebeten, die Einreichung möglichst so frühzeitig vorzunehmen, dass etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben werden können.  
 
 
 
 
Gettorf, den 02.11.2022     ………………………………………. 
        Der Gemeindewahlleiter 
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Bekanntmachung 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen und Bekanntmachung 

der Wahlkreiseinteilung 
für die Gemeindewahl in Tüttendorf am 14.05.2023 

 
 
Hierdurch fordere ich gem. § 22 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 auf. 
 
Die Gemeinde Tüttendorf  bildet einen Wahlkreis. 
 

Nr. des Wahlkreises Name Abgrenzung des Wahlkreises 

582416508 
Wahlbezirk 801,802 

Tüttendorf Gesamtes Gemeindegebiet 

 
Es werden in dem Wahlkreis der Gemeinde 6 unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter und im Wahlgebiet 
5 Listenvertreterinnen und Listenvertreter gewählt. 
 
Wahlvorschläge für die Wahl der unmittelbaren Vertreterinnen und Vertreter können politische Parteien, 
Wählergruppen und Wahlberechtigte einreichen. 
 
Listenwahlvorschläge können politische Parteien und Wählergruppen einreichen.  
 
Die Verbindung von Listenwahlvorschlägen ist unzulässig. Weder politische Parteien noch Wählergruppen 
noch politische Parteien und Wählergruppen können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen.  
 
Eine politische Partei oder Wählergruppe kann innerhalb des Wahlgebietes nur so viele unmittelbare 
Wahlvorschläge, wie unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, und nur einen Listenwahl-
vorschlag einreichen.  
 
Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen sind neben den Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes auch alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wählbar.  
  
Die Wahlvorschläge sind bis zum 20. März 2023, 18.00 Uhr, schriftlich bei dem Gemeindewahlleiter ein-
zureichen. Es wird gebeten, die Einreichung möglichst so frühzeitig vorzunehmen, dass etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben werden können.  
 
 
 
 
Gettorf, den 02.11.2022     ………………………………………. 
        Der Gemeindewahlleiter 
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Bekanntmachung 
über die öffentliche Auslegung des Planentwurfes 

des Bebauungsplans Nr. 6 „Gettorfer Weg/ Bantesholm“  
der Gemeinde Neuwittenbek nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuwittenbek hat am 11.10.2022 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 
„Gettorfer Weg / Bantesholm“ gebilligt und zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. Dies wird 
hiermit bekannt gemacht. 
Das Plangebiet umfasst zwei Teilgeltungsbereiche (vgl. nachfolgende Abbildung). Teilgeltungsbereich 1 liegt am 
nordwestlichen Ortsrand der Ortslage Neuwittenbek und grenzt im Süden direkt an den Gettorfer Weg mit Wohn-
grundstücken sowie im Osten an die ehemalige Hofstelle „Hof Neuwittenbek“. Im Norden und Westen schließt der 
offene Landschaftsraum an. Ziel ist die Entwicklung eines Wohnbaugebiets, die Bereitstellung erforderlicher Flächen 
für Oberflächenentwässerung sowie die Schaffung eines Fuß-/Radweges zum geplanten Bahnhaltepunkt.  
Teilgeltungsbereich 2 liegt am westlichen Ortsrand des Ortsteils Neuwittenbek und umfasst Flächen, auf denen ein 
Flächenpool mit Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Planentwurf mit Begründung liegt in der Zeit vom  
10.11.2022 bis zum 09.12.2022 

in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im EG, während der 
Öffnungszeiten für den Publikumsverehr (werktags, Montag bis Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr sowie Donnerstag 
8.00 Uhr – 18.00 Uhr) öffentlich aus.  

Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen 
im Internet unter der Adresse www.amt-daenischer-wohld.de eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des Lan-
des Schleswig-Holstein zugänglich. 

Neben dem Planentwurf mit Begründung liegen auch folgende umweltbezogene Informationen zur Einsichtnahme 
bereit: 

(1) Der Landschaftsplan der Gemeinde Neuwittenbek 
(2) Der Umweltbericht (als Teil der Planbegründung)  
(3) Bodengutachten (GrundbauINGENIEURE Schnoor + Brauer GmbH  Co.KG, 11.06.2021)  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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(4) Varianten Entwässerung (EDS-Ingenieure, 16.03.2022) 
(5) Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit nach §§ 3 Abs. 1 und 

4 Abs. 1 BauGB:  
a. Archäologisches Landesamt vom 07.07.2021, 08.02.2022 
b. Kreis Rendsburg-Eckernförde (UNB, UWB,UBB) vom 10.08.2021 
c. LLUR, untere Forstbehörde vom 08.07.2021 
d. Innenministerium – Landesplanung – vom 26.08..2021 
e. Naturschutzverein Neuwittenbek vom 07.08.2021 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser/ 
Grundwasser, Pflanzen und Biotope, Tiere, biologische Vielfalt, Orts- und Landschaftsbild, Klima und Luft untersucht. 
Außerdem wurden die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen, seine Gesundheit sowie die Bevölke-
rung insgesamt und auf Kultur-/Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen 
geprüft.  

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Fläche finden sich in (1, 2, 3). Es werden Aussagen 
getroffen zu bestehender Bodenart, Flächennutzungen und Bodenversiegelungen, zum Bodenschutz und zu Eingrif-
fen in den Boden und deren Ausgleich. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser finden sich in (2, 3, 4 und 5b). Es werden Aussagen getroffen 
zum Grund- und Oberflächenwasser, zum Oberflächenabfluss, Maßnahmen zur naturverträglichen Niederschlags-
wasserbeseitigung (Versickerung, Verdunstung). 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Pflanzen finden sich in (1, 2, 5b,c). Es werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu Flächennutzungen und Biotoptypenausstattung im Geltungsbereich und der Umgebung 
sowie zu gesetzlich geschützten Biotopen. Es wird aufgezeigt welche Maßnahmen zum Schutz des landschaftsprä-
genden Einzelbaumes erfolgen sowie wie die Entwidmung des Knicks erfolgen und ausgeglichen werden soll. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere finden sich in (1, 2, 5 b). Es werden Aussagen getroffen bzw. 
Hinweise gegeben zu Flächennutzungen, Biotoptypenausstattung, zu gesetzlich geschützten Biotopen, und zum 
Lebensraumpotenzial geschützter Arten (hier: Vögel / Fledermäuse). Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Bewer-
tung gem. §§ 44, 45 BNatSchG wird die potentielle Betroffenheit der vorgenannten Tierarten sowie das mögliche 
Eintreten von Verbotstatbeständen betrachtet und werden Vermeidungsmaßnahmen aufgezeigt. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Orts- und Landschaftsbild finden sich in (1, 2, 5b,e). Es werden 
Aussagen getroffen zu planungsbedingten Eingriffen in das Orts- und Landschaftsbild und zu deren Ausgleich. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft finden sich in (2). Es werden Aussagen getrof-
fen zur klimatischen Funktion des Plangebietes. 

Umweltbezogene Informationen zur biologischen Vielfalt finden sich in (2). 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch finden sich in (2). Es werden Aussagen getroffen zur Erho-
lungsfunktion und zu möglichen Auswirkungen die menschliche Gesundheit. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter finden sich in (2, 5a,b). Es werden Aussagen 
getroffen und Hinweise gegeben zum archäologischen Denkmalschutz. 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und die umweltbezoge-
nen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den 
Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 BauGB), wenn die 
Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bau-
leitplanes nicht von Bedeutung ist.  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit ausliegt.  
 
Gettorf, 27.10.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 
 
Bluhm 
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Bekanntmachung 
über die öffentliche Auslegung des Planentwurfes 

der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gettorfer Weg/ Bantesholm“  
der Gemeinde Neuwittenbek nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuwittenbek hat am 11.10.2022 den Entwurf der 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes „Gettorfer Weg / Bantesholm“ gebilligt und zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB be-
stimmt. Dies wird hiermit bekannt gemacht. 
Das Plangebiet umfasst zwei Teilgeltungsbereiche (vgl. nachfolgende Abbildung). Teilgeltungsbereich 1 liegt am 
nordwestlichen Ortsrand der Ortslage Neuwittenbek und grenzt im Süden direkt an den Gettorfer Weg sowie im 
Osten an die ehemalige Hofstelle „Hof Neuwittenbek“. Im Norden und Westen grenzt der offene Landschaftsraum 
an. Ziel ist die Darstellung von Wohnbauflächen sowie erforderlicher Flächen für Oberflächenentwässerung. Zudem 
wird die Schaffung einer Fuß- / Radwegeanbindung an den geplanten Bahnhaltepunkt planungsrechtlich gesichert. 
Teilgeltungsbereich 2 liegt am westlichen Ortsrand des Ortsteils Neuwittenbek und umfasst Flächen, auf denen ein 
Flächenpool mit Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Planentwurf mit Begründung liegt in der Zeit vom  
10.11.2022 bis zum 09.12.2022 

in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im EG, während der 
Öffnungszeiten für den Publikumsverehr (werktags, Montag bis Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr sowie Donnerstag 
8.00 Uhr – 18.00 Uhr) öffentlich aus.  
 
Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen 
im Internet unter der Adresse www.amt-daenischer-wohld.de eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des Lan-
des Schleswig-Holstein zugänglich. 
 

Neben dem Planentwurf mit Begründung liegen auch folgende umweltbezogene Informationen zur Einsichtnahme 
bereit: 

(1) Der Landschaftsplan der Gemeinde Neuwittenbek 
(2) Der Umweltbericht (als Teil der Planbegründung)  
(3) Bodengutachten (GrundbauINGENIEURE Schnoor + Brauer GmbH  Co.KG, 11.06.2021) 
(4) Varianten Entwässerung (EDS-Ingenieure, 16.03.2022) 
(5) Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit nach §§ 3 Abs. 1 und 

4 Abs. 1 BauGB:   

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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a. Archäologisches Landesamt vom 05.10.2021, 08.02.2022 
b. Kreis Rendsburg-Eckernförde (UNB, UWB,UBB) vom 03.11.2021 
c. LLUR, untere Forstbehörde vom 06.10.2021 
d. Innenministerium – Landesplanung – vom 08.10.2021 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser/ 
Grundwasser, Pflanzen und Biotope, Tiere, biologische Vielfalt, Orts- und Landschaftsbild, Klima und Luft untersucht. 
Außerdem wurden die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen, seine Gesundheit sowie die Bevölke-
rung insgesamt und auf Kultur-/Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen 
geprüft.  

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Fläche finden sich in (1, 2, 3). Es werden Aussagen 
getroffen zu bestehender Bodenart, Flächennutzungen und Bodenversiegelungen, zum Bodenschutz und zu Vorbe-
reitung von Eingriffen in den Boden. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser finden sich in (2, 3, 4 und 5b). Es werden Aussagen getroffen 
zum Grund- und Oberflächenwasser, Hinweise auf Maßnahmen zur naturverträglichen Niederschlagswasserbesei-
tigung (Versickerung, Verdunstung). 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Pflanzen finden sich in (1, 2, 5b,c). Es werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu Flächennutzungen und Biotoptypenausstattung im Geltungsbereich und der Umgebung 
sowie zu gesetzlich geschützten Biotopen.  

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere finden sich in (1, 2, 5 b). Es werden Aussagen getroffen bzw. 
Hinweise gegeben zu Flächennutzungen, Biotoptypenausstattung, zu gesetzlich geschützten Biotopen, und zum 
Lebensraumpotenzial geschützter Arten. 

Umweltbezogene Informationen zur biologischen Vielfalt finden sich in (2). 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Orts- und Landschaftsbild finden sich in (1, 2, 5b). Es werden Aus-
sagen getroffen zu planungsbedingten Eingriffen in das Orts- und Landschaftsbild. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft finden sich in (2). Es werden Aussagen getrof-
fen zur klimatischen Funktion des Plangebietes. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch finden sich in (2). Es werden Aussagen getroffen zur Erho-
lungsfunktion und zu möglichen Auswirkungen die menschliche Gesundheit. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter finden sich in (2, 5a,b). Es werden Aussagen 
getroffen und Hinweise gegeben zum archäologischen Denkmalschutz. 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und die umweltbezoge-
nen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den 
Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 BauGB), 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit ausliegt.  
Auf das Verbandsklagerecht von Umweltverbänden bezieht sich der folgende Hinweis gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(ergänzender Hinweis bei Flächennutzungsplänen): 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfs-
verfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gem. § 7 Abs. 3 S. 1 des Umweltrechtsbehelfsgeset-
zes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Gettorf, 27.10.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 
 
Bluhm 
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Gemeinde Felm        24244 Felm, im November 2022 
- Der Bürgermeister - 
 
 
 
 

Gedenkfeier zum Volkstrauertag 2022 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
zu der Gedenkfeier zur Mahnung gegen Krieg und Terror lade ich Sie herzlich ein. Die Feier findet statt am  

Sonntag, dem 13. November 2022, um 10.30 Uhr, 
am Ehrenmal in Felm 

 
 
 
Friedrich Suhr 
Bürgermeister 
 

 

************ 
 

 

Gemeinde Gettorf       24214 Gettorf, im November 2022 
- Der Bürgermeister - 
    

 
 

 
 

Volkstrauertag 2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
angesichts des seit neun Monaten tobenden Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, steht der Volkstrau-
ertag 2022 unter besonderer und trauriger Aktualität. Deshalb rufe ich nicht nur die Vereine und Verbände, 
sondern die gesamte Bürgerschaft zu breiter Beteiligung bei unserer Feierstunde zum Gedenken an die Opfer 
der Kriege und zur Mahnung zum Frieden am Sonntag, 13. November 2022 auf. Wir beginnen um 10.00 
Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Jürgen-Kirche zu Gettorf. Wer bei der Gestaltung des Gottesdienstes 
mitwirken möchte, kann gern Herrn Pastor Boysen (04346-938820) anrufen. 
 
An den Gottesdienst schließt sich die Kranzniederlegung am Ehrenhain an. Ich bitte die Vereine und Ver-
bände, sich mit einer Fahnenabordnung zu beteiligen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Hans Ulrich Frank 
Bürgermeister  
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Gemeinde Lindau                                     24214 Lindau, im November 2022 
- Der Bürgermeister - 
 
 
 

 
E in la d u n g  

 
Hiermit lade ich Sie zu einer Gedenkfeier am Volkstrauertag am  
 

Sonntag, den 13. November 2022, 
 

am Ehrenmal in Großkönigsförde um 15.00 Uhr 
- es spricht Herr Pastor Witold Chwastek - 

 
 

am Ehrenmal in Revensdorf um 15.30 Uhr 
- es spricht Herr Pastor Ströh - 

 
ein. Umrahmt wird die Gedenkfeier durch ein klassisches Trompetensolo.  
 
Ich würde mich über Ihre Teilnahme an der Gedenkfeier freuen. 

 
 
Jens Krabbenhöft 
Bürgermeister 
 
 
 

************ 
 
 
 
Gemeinde Neudorf-Bornstein                              Neudorf-Bornstein, im November 2022 
Der Bürgermeister 
 

 
 

 
 

Gedenkfeier zum Volkstrauertag 2022 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Gemeinde Neudorf-Bornstein gedenkt anlässlich des Volkstrauertages der Opfer von Krieg und Gewalt. Die 
diesjährige Feierstunde findet  
 

am Sonntag, dem 13. November 2022, um 11:30 Uhr, 
am Ehrenmal in Neudorf 

 
statt. Wir sollten diese Gedenkfeier gemeinsam begehen.  
 
Anschließend gibt es einen kleinen Imbiss im Feuerwehrhaus in Neudorf. 
 
Ich lade Sie herzlich ein.  
Ihr  

 
Christoph Arp 
Bürgermeister 
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Gemeinde Neuwittenbek       24214 Neuwittenbek, im November 
2022 
    - Die Bürgermeisterin -  
 

 
 

Einladung zum Volkstrauertag 2022 
 
Zu dieser Gedenkfeier zur Mahnung gegen Krieg und Terror sind Sie herzlich eingeladen zu 

Sonntag, dem 13. November 2022, um 14.00 Uhr, 
am Ehrenmal in Neuwittenbek 

Programm:  
1. Begrüßung 
2. Choral 
3. Spruch (Kinder der Grundschule Neuwittenbek) 
4. Gedenkrede: Herr Pastor Witold Chwastek 
5. Kranzniederlegung  
6. Ende der Veranstaltung 

 
An der Ehrenabordnung während der Gedenkfeier beteiligt sich die Freiwillige Feuerwehr Neuwittenbek. 

Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Waltraud Meier 
Gemeinde Neuwittenbek  
 
Das Ehrenmal konnte mithilfe von Fördermitteln des Bundes, des Landes Schleswig-Holstein und der Ak-
tivRegion Eckernförder Bucht neu gestaltet werden.  
 
 
 
 
 
 
 

************ 
 
Gemeinde Tüttendorf        Tüttendorf, im November 2022 
- Der Bürgermeister - 
 

 
 
 

Gedenkfeier zum Volkstrauertag 2022 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Gemeinde Tüttendorf gedenkt anlässlich des Volkstrauertages der Opfer von Krieg und Gewalt. Die dies-
jährige Gedenkfeier mit Kranzniederlegung findet  
 

am Sonntag, dem 13. November 2022, um 10:00 Uhr, 
am Ehrenmal in Tüttendorf 

 
statt. Zum Ausklang wird anschließend in die „Alte Schule“ in Tüttendorf eingeladen. 
 
 
Thomas Thee 
Bürgermeister  
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Gemeinde Osdorf                                Osdorf, November 2022 
- Der Bürgermeister -    

 
 

Einladung 
Am Volkstrauertag, Sonntag 13. November 2022, findet um 11.00 Uhr, am Ehrenmal eine Gedenkfeier für unsere 
Gefallenen und Verschollenen statt.  
 
Ablauf der Feierstunde: 

Begrüßung und Eröffnung  Bürgermeister Helge Kohrt 
Musikbeitrag     
Gedenkworte    Frau Bärbel Winter-Claus (WGO) 
Kranzniederlegung   mit Musikstück der Bläsergruppe 
Schlusswort    Bürgermeister Helge Kohrt 
Musikbeitrag 

Vor der Gedenkfeier am Ehrenmal werden um 09.45 Uhr die Kränze an den Gedenktafeln im Vorraum der Kirche 
niedergelegt. Der Gedenkgottesdienst findet um 10.00 Uhr in unserer Vater-Unser-Kirche statt. 

Ich freue mich, wenn Sie an der Gedenkfeier teilnehmen. Im Anschluss an die Feierstunde lade ich Sie herzlich zu 
Punsch, Erbsensuppe und Plausch in Dibberns Gasthof ein. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr  
 
 
Helge Kohrt 
Bürgermeister 
 
 

************ 
 
 

  Gemeinde Schinkel                                        24214 Schinkel, im November 2022 
  - Die Bürgermeisterin -  
 
 

 
Einladung zur Feierstunde am Volkstrauertag 

 
hiermit lade ich Sie zu einer Feierstunde zum Volkstrauertag  

am Sonntag, dem 13. November 2022, um 11.00 Uhr, 
am Ehrendenkmal auf dem Friedhof in Schinkel ein. 

Vor der Feierstunde wird um 10.00 Uhr ein Gottesdienst zum Volkstrauertag in unserer Kirche "Zum guten Hirten" 
mit Pastor Witold Chwastek gefeiert. 

• Bei der Feierstunde wird ein Trompeter spielen. 
• Herr Pastor Witold Chwastek spricht die Gedenkworte.  
• Kranzniederlegung durch die Freiwillige Feuerwehr Schinkel. 

Bekunden Sie bitte durch Ihre zahlreiche Teilnahme an der Veranstaltung wiederum Ihre Solidarität und Ihr Mitemp-
finden für die Opfer von Gewalt, Terrorismus und Schreckens-herrschaft in unserer Zeit.  

Die Geschichte unseres Volkes und die Geschehnisse in aller Welt sollen Anlass für uns sein, aller Opfer von Gewalt 
und Unmenschlichkeit zu gedenken. Unsere Mahnung soll deutlich machen, dass nur ein friedliches Miteinander für 
alle Menschen dieser Erde zu einem lebenswerten Dasein führen kann.  

Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Sabine Axmann-Bruckmüller 
- Bürgermeisterin -   
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Personalausweise und Pässe 
 

Die Personalausweise, die bis zum 14.10.2022 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 14.10.2022 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 01.11.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 

Fundsachen 
Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurden als Fundsachen abgegeben:  
 

3 Schlüssel 2 Jacken 
1 Schreibmaschine  

 
Gettorf 01.11.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 

 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   
Gemeinde Gettorf:            Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 

 
 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 

Bürgermeistersprechstunde 
Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 03.11.2022 15.00 – 
18.00 

nur nach telefonischer 
Anmeldung unter  
91-200 

Lindau Jens Krabbenhöft Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0176 – 672 593 47 

Neudorf-Bornstein Christoph Arp Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  
info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 600 191 

Osdorf Helge Kohrt Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 41 31 32 

Schinkel Sabine Axmann-
Bruckmüller Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 93 93 56 

Tüttendorf Thomas Thee Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0151 – 193 290 81 

  

mailto:info@tischlerei-arp.com
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Stellenausschreibungen 
 

Das Amt Dänischer Wohld sucht ab 01.01.2023  in Vollzeit eine/n 

 

Mitarbeiter/in 
für Koordinierungs- und Integrationsaufgaben 

 in der Flüchtlingshilfe (m/w/d) 
 
Ihre Aufgaben sind im Wesentlichen: 

• Zentrale/r Ansprechpartner/in für die Koordinierung der freiwillig Helfenden  
• Hilfestellung bei der Neuorientierung und Integration sowie Stärkung der Selbständigkeit  
• Hilfestellung bei Alltagsfragen  

 
Ihr Profil:  
 

• Berufsabschluss, Erfahrungen und Kenntnisse, die in der Praxis zur Erledigung der Aufgaben be-
fähigen (z.B. im sozialen, pflegerischen oder kaufmännischen Bereich)  

• Idealerweise  Erfahrung in der Flüchtlingshilfe (z. B. Unterbringung von Flüchtlingen, soziale Be-
gleitung etc.)  

• Ukrainische und/oder russische sowie arabische Sprachkenntnisse sind von Vorteil 
• Wertschätzende, einfühlsame und motivierende Grundhaltung 
• Empathie für die Bedürfnisse von Flüchtlingen 
• Konflikt- und Durchsetzungsvermögen 
• Selbständiges und verantwortungsvolles Handeln 
• Bereitschaft zur Arbeitsleistung an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden 

 
Darauf dürfen Sie sich freuen: 

- Einen sichereren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 
- Anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet  
- Entsprechend der persönlichen Voraussetzungen Eingruppierung bis Entgeltgruppe 10 des TVöD 
- Vollzeitbeschäftigung (39 h wöchentlich)  
- Jahressonderzahlung 
- Jährliches Leistungsentgelt 
- Betriebliche Altersvorsorge (VBL) 
- 30 Tage jährlicher Erholungsurlaub 
- Bezahlte Freistellung am 24. und 31.12. 
- Flexible Arbeitszeiten  

 
Fragen zum Aufgabengebiet beantwortet Ihnen gerne Herr Bahr, Tel.: 04346/91204 und zum Arbeitsver-
hältnis Frau Schwauna, Tel.: 04346/91212. 
 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 
15.11.2022 an poststelle@amtdw.landsh.de (Alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammengefasst). 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 

 
*************** 

  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Für die kontinuierliche, sachliche und umfassende Information  
der Bürger/innen des Amtsgebietes Dänischer Wohld  

wird zum 01.01.2023 ein/e 
 

Mitarbeiter/in für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d)  

in Vollzeit gesucht.  
 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:  
 

- Verfassen und Herausgabe von Pressemitteilungen und aktuellen Meldungen inklusive Bild- und 
Fotomaterialien in Abstimmung mit der Behördenleitung und/oder den Vertretungsberechtigten der 
kommunalen Träger für Presse, Homepage und Social-Media 

- Themen aus Beschlüssen/Beschlussvorlagen der Gremien in Pressemitteilungen umsetzen 
- Vorbereitung und Organisation von Pressegesprächen, Interviews und sonstigen Pressemitteilun-

gen 
- Erstellung von Grußworten und Redebeiträgen 
- Kontaktpflege und Kommunikation mit den lokalen Medienvertreter/innen  
- Aktualisierung und Weiterentwicklung der Internetseiten und der Social-Media-Kanäle des Amtes 

und der amtsangehörigen Gemeinden 
- Mitarbeit bei der strategischen Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit 
- Teilnahme an den Sitzungen der Fachausschüsse/Vertretungskörperschaften 

 
Sie bringen mit:  

- Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Medien- 
und Kommunikationswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation sowie einschlägige Be-
rufserfahrung im journalistischen Bereich  

- Verwaltungskenntnisse wären wünschenswert 
- Textsicherheit in allen journalistischen Darstellungsformen 
- Ausgeprägte Affinität zu digitalen Medien und Social Media 
- Gutes Gespür für Themen und Zukunftstrends 
- Sie sind in der Lage, aus komplexen Zusammenhängen die entscheidenden Kernaussagen her-

auszuarbeiten 
- Sicheres kompetentes und dienstleistungsorientiertes Auftreten 
- Sehr gute schriftliche Ausdrucksweise, kreatives Denken 
- Teamfähigkeit, Engagement, selbständige Arbeitsweise, Eigenverantwortung, Flexibilität 
- Bereitschaft zur Sitzungsteilnahme auch außerhalb der regulären Dienstzeiten, 
- Wünschenswert sind bereits vorhandene Kenntnisse unserer Gebietskulisse, 
- Führerschein Klasse B 

 
Unser Angebot: 

- Einen sichereren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 
- Anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem modernen Arbeitsumfeld 
- Entsprechend der persönlichen Voraussetzungen Eingruppierung bis Entgeltgruppe 11 des TVöD 
- Vollzeitbeschäftigung (39 h wöchentlich)  
- Jahressonderzahlung 
- Jährliches Leistungsentgelt 
- Betriebliche Altersvorsorge (VBL) 
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- 30 Tage jährlicher Erholungsurlaub 
- Bezahlte Freistellung am 24. und 31.12. 
- Flexible Arbeitszeiten  
- Fortbildungsmöglichkeiten  

 
Haben Sie Fragen? 
 
Für grundsätzliche Fragen steht Ihnen Herr Bahr unter  04346/91204 zur Verfügung. Fragen zum Arbeits-
verhältnis beantwortet Ihnen gerne Frau Schwauna unter 04346/91212. 
 
Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung bis 15.11.2022 per Email an 
poststelle@amtdw.landsh.de (Alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammengefasst). 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 

 

 

*************** 
 
 

Sie möchten einen verantwortungsvollen, abwechslungsreichen,  
spannenden und zukunftsorientierten Beruf erlernen? 

Dann ist die Ausbildung beim Amt Dänischer Wohld eine gute Wahl! 

 

 

 

Wir suchen zum 01.08.2023 zwei Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ 
(m/w/d) Fachrichtung Kommunalverwaltung.   

Die Arbeit in unserer Verwaltung ist abwechslungsreich und vielseitig.  
 
Kommen Sie zu uns, wenn Sie   
 

• die Zukunft des Amtes Dänischer Wohld mitgestalten möchten, Interesse an den Aufgaben und 
der Arbeit einer Amtsverwaltung und Freude an Büro- und Verwaltungsarbeit haben   

• Spaß an Herausforderungen haben und einen freundlichen und offenen Umgang mit Ihren Mit-
menschen pflegen  

• sich unter Berücksichtigung von Gesetzen und Vorschriften für die Belange der Bürgerinnen und 
Bürger engagieren möchten  

Wir sind eine moderne hauptamtlich verwaltete Kommunalverwaltung, die als Dienstleister für die ca. 
17.000 Einwohner/innen der amtsangehörigen Gemeinden zuständig ist.  
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Von A wie Amtskasse bis Z wie Zentrale Dienste – im Rahmen der Ausbildung erhalten Sie Einblick in 
viele unterschiedliche Bereiche unserer Amtsverwaltung. Qualifizierte Ausbilder*innen begleiten Sie wäh-
rend Ihrer Ausbildung bei uns.  
 
Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre und kann, bei entsprechenden schulischen Leistungen, auf 2 ½ 
Jahre verkürzt werden.  
Der fachtheoretische Unterricht erfolgt im Blockunterricht, wahlweise an den Berufsbildenden Schulen in 
Rendsburg oder Kiel. Eine Zwischen- und Abschlussprüfung, sowie eine Teilnahme an kreisinternem Un-
terricht, der in Form von ganztägigen Workshops in der Kreisverwaltung Rendsburg stattfindet und von 
erfahrenen Dozenten durchgeführt wird, sind ebenfalls Teil der Ausbildung.  
 
Diese Voraussetzungen sollten Sie als Bewerber*in mitbringen:  

 mindestens einen mittleren Bildungsabschluss, 

 mindestens befriedigende Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Wirtschaft/Politik, 

 Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC sowie den gängigen Office-Anwendungen  

 
Was bieten wir ? 

 flexible Einteilung der Wochenarbeitszeit bei 39 Stunden 

 ein Ausbildungsentgelt nach Tarifvertrag – derzeit –  

o 1. Ausbildungsjahr:  1.068,26 € brutto 

o 2. Ausbildungsjahr:  1.118,20 € brutto 

o 3. Ausbildungsjahr: 1.164,02 € brutto  

 eine Jahressonderzahlung und vermögenswirksame Leistungen entsprechend des Tarifvertrages 

 Ausbildungsabschlussprämie in Höhe von 400,00 Euro brutto 

 30 Tage Urlaub im Jahr 

 Bezahlte Freistellung am 24.12. und 31.12. 

 
Sie sind noch nicht sicher?  
 
Dann fragen Sie  unsere Ausbildungsleiterin, Frau Ute Schwauna, unter der Telefonnummer: 
04346/91212. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien bis zum 15.11.2022 
an den Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf richten. 
Alternativ können Sie auch alle Dokumente in einer PDF-Datei zusammengefasst als E-Mail an:             
poststelle@amtdw.landsh.de senden.  
 
Kommen Sie zu uns! 

 
Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 
 

 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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 Die Gemeinde Gettorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
für die Kindertageseinrichtungen 

 eine/n Erzieher/in (m/w/d) - in Vollzeit (39 Wochenstunden) für die Gruppenleitung 
der Integrationsgruppe und 

ein/e Erzieher/in (m/w/d) oder sozialpädagogische Assistentin (m/w/d) - in Vollzeit 
(39 Wochenstunden) als Teamverstärkung  

 

Die Stellen sind grundsätzlich teilbar und vorerst bis zum 31.12.2024 befristet. 

 Auskünfte erteilt Frau Eibelshäuser, Leiterin der Kindertageseinrichtung, unter Tel. 04346/ 600730. 

     Gemeinde Gettorf 
Der Bürgermeister 

 

 

 

 Die Gemeinde Lindau sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
befristet nach dem BEEG für die Kindertageseinrichtung  

 eine/n Erzieher/in (m/w/d) oder sozialpädagogische/n Assistent/in (m/w/d) 

– in Vollzeit (39 Wochenstunden) - Die Stelle ist grundsätzlich teilbar -. 

  

 Auskünfte erteilt Frau Zielke, Leiterin der Kindertageseinrichtung, unter Tel. 04346/ 6025180. 

 Gemeinde Lindau 
Der Bürgermeister 

 

 

 

 Die Gemeinde Osdorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
befristet nach dem BEEG für die Kindertageseinrichtung 

                                                   eine/n Erzieher/in (m/w/d)  

             – in Teilzeit (34,4 Wochenstunden) - Die Stelle ist grundsätzlich teilbar -. 

  

 Auskünfte erteilt Frau Petersen, Leiterin der Kindertageseinrichtung, unter Tel. 04346 / 3328. 

 Gemeinde Osdorf 
Der Bürgermeister 

 

 

Einzelheiten zu den Stellenausschreibungen finden Sie auf der Homepage des 
Amtes Dänischer Wohld unter www.amtdw.de  

„Aktuelles“ „Stellenangebote“ 
 
  

http://www.amtdw.de/
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Die Gemeinde Gettorf sucht eine stellvertretende Schiedsperson 
 

Die Gemeinde Gettorf sucht eine stellvertretende Schiedsperson. Diese ehrenamtliche Aufgabe ist ab 
sofort zu vergeben. 
Das Ehrenamt einer Schiedsperson können Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Gettorf 
wahrnehmen, die mindestens 30 und höchstens 70 Jahre alt sind und Interesse an einer solchen 
Aufgabe haben. Personen, die die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzen und nicht unter 
Betreuung stehen, können diese Tätigkeit ausüben. 
Die Schiedsperson wird für fünf Jahre durch die Gemeindevertretung gewählt und kann auf Wunsch 
wiedergewählt werden. 
Die Aufgabe der Schiedsperson besteht darin, als Vorstufe zum Gerichtsverfahren kleinere Meinungs-
verschiedenheiten und Streitigkeiten – vermögens- und strafrechtlicher Art – zu schlichten und im 
Sühneverfahren einen Vergleich herbeizuführen. 
Die Aufgabenpalette der Schiedsperson ist vielfältig, wie beispielsweise Nachbarschaftsstreitigkeiten, 
Ärger mit dem Vermieter, aber auch leichte Körperverletzung, Hausfriedensbruch oder Beleidigung 
können dazu gehören. 
Die Schiedspersonen stehen in der Zusammenarbeit mit den Justizbehörden, insbesondere mit dem 
Amtsgericht. 
Wer in der Gemeinde Gettorf wohnt und Interesse an dem Aufgabengebiet hat, wird gebeten, eine 
schriftliche Kurzbewerbung an die Gemeinde Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf zu senden. Für 
Rückfragen steht Ihnen Frau Frohmeyer, Tel.:04346-91207, zur Verfügung. 

 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor – 

 
 
 

 
 
 
 

Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Ren-
tenberatung an. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die 
entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht.  
 
Die Beratungsgespräche finden ausschließlich telefonisch statt. 
 
Bei Beratungswünschen kontaktieren Sie bitte Frau Schlewitz unter folgender Telefonnummer:  
04346 - 600240  
 
Bitte halten Sie Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. 
Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen Sie für das Beratungsgespräch 
benötigen.  
Gettorf, 01.11.2022 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
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Volkshochschule Gettorf 
                            Herbstsemester 22 

 
 

Liebe Interessierte und Freunde der Volkshochschule Gettorf, 
der Herbst ist da und bringt neue Kurse, Workshops, Filme und Vorträge… 

Bitte melden Sie sich an, das erleichtert die Planung sehr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschäftszeiten: 
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 8.30 – 12.00 Uhr 

Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr 

Tel.: 04346 / 60 29 25 (bitte nutzen Sie auch den Anrufbeantworter) 

E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de 

Kursorte: 
Gettorf, Amt  Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 
Gettorf, IWS  Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
Gettorf, KiTa  Krippe „Am Sportplatz“ (Zufahrt: Triangel) 
Gettorf, KuBiz Kultur- und Bildungszentrum an der Isarnwohld-

Schule, Süderstraße 72-74 
Gettorf, Mühle Mühle „Rosa“, Mühlenplatz 
Gettorf, Triangel VHS (ehemaliges Sportlerheim des GSC, Triangel) 
Gettorf, TZ  Therapiezentrum 
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Volkshochschule Gettorf 
                            Herbstsemester 22 
 
 

Start Tag Beginn Ende Ter 
mine 

Titel Ort 

02.11. Mittwoch 16:00 17:30 6 Kurs: Programmieren lernen mit Python Gettorf, IWS 

04.11. Freitag 18:00 19:30 1 Vortrag: Solarenergie effizient nutzen Gettorf, Amt 

05.11. Samstag 11:00 15:00 1 Kurs: Nähtreff für Kinder (ab 5. Klasse) Gettorf, IWS 

05.11. Samstag 14:00 18:00 1 Essen & Trinken: Glutenfreie Weihnachtsbäckerei Gettorf, IWS 

05.11. Samstag 19:00 21:00 1 Vortrag: Mit dem Rad entlang der Küste bis Gibraltar Gettorf, GH 

06.11. Sonntag 16:00 17:00 7 Kurs: Mit Yoga entspannt in die Woche Surendorf, GS 

07.11. Montag 10:00 11:30 7 Kurs: Tanzkreis am Montagvormittag Gettorf, Triangel 

07.11. Montag 19:00 20:30 5 Kurs: Singen – aber wie? Be-stimme Dich selbst! Gettorf, Mühle 

12.11. Samstag 15:00 18:00 1 Essen & Trinken: English Tea Time Gettorf, IWS 

14.11. Montag 18:00 20:30 2 Kurs: Tastschreiben (10-Fingersystem) in 5 Stunden Gettorf, IWS 

14.11. Montag 18:30 21:30 1 Essen & Trinken: Schottische Küche Gettorf, IWS 

15.11. Dienstag 10:00 11:30 5 Kurs: Smartphone und Tablet für Einsteiger (Android) Gettorf, Amt 

19.11. Samstag 17:00 20:00 1 Essen & Trinken: Niederländisches und Belgisches Surendorf GS 

24.11. Freitag 18:00 19:30 1 Vortrag: Die Steinzeitsiedlung vor Stohl Krusendorf,Mißfel
dts Gasthof 

26.11. Samstag 10:00 11:30 1 Workshop: Yoga - Der Sonnengruß II Gettorf, Triangel 

26.11. Samstag 10:00 11:30 1 Führung: Kirchturm-Aufstieg Kirche St. Jürgen Gettorf, Kirche 

26.11. Samstag 17:00 19:00 1 Vortrag & Buchvorstellung: Gettorf – eine Gemeinde 
im Wandel der Zeit 

Gettorf, Mühle 

03.12. Samstag 09:30 16:00 1 Workshop: Mit Coaching mehr Energie in den Alltag 
bringen 

Gettorf, Amt 

03.12. Samstag 11:00 15:00 1 Kurs: Nähtreff für Kinder (ab 5. Klasse) Gettorf, IWS 

09.12. 
10.12. 

Freitag 
Samstag 

15:00 
10:30 

21:00 
16:30 

2 Kurs: Kreatives Nähwochenende Gettorf, IWS 

13.12. Dienstag 18:00 20:00 1 Weihnachts-Mitsingkonzert Gettorf, IWS 

20.12. Dienstag 18:30 21:30 1 Essen & Trinken: Weihnachts-Pizzen Gettorf, IWS 

 
 

Die Tabelle zeigt alle noch startenden Kurse und Veranstaltungen bis Ende 2022. 
 

Weitere Infos (Kursbeschreibungen, Gebühren, genaue Kursorte etc.) auf der Seite 

www.vhs-sh.net/vhs-gettorf  

 
Das Kursprogramm wird ständig erweitert und aktualisiert, also schauen Sie öfter mal hinein! 

  

http://www.vhs-sh.net/vhs-gettorf/
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AWR Flohmarkt – Termine 2023 
 
Borgstedt, 27. Oktober 
 
Ressourcen schonen und dabei Gutes für die Region tun – dieser Grundgedanke steckt seit Beginn hinter 
den Flohmärkten der AWR. Denn die Flohmarktartikel stammen aus der Region und die Erlöse aus dem Ver-
kauf fließen anschließend in voller Höhe den gemeinnützigen Organisationen zu, die den jeweiligen Floh-
markt mit Unterstützung der AWR durchführen. Ein perfekter Kreislauf also! 
 
Jedoch müssen sich alle Schnäppchenjäger unseres beliebten AWR-Flohmarktes noch etwas gedulden. Der 
bereits angekündigte Flohmarkt am 13. November wird nicht wie geplant stattfinden. Eine Fortsetzung wird 
es erst im neuen Jahr geben. Damit Sie keinen AWR-Flohmarkt 2023 verpassen, haben wir für Sie alle Ter-
mine auf einem Blick: 
 
Sonntag, den 2. April 2023 
Sonntag, den 9. Juli 2023 
Sonntag, den 24. September 2023 
 
Alle Flohmärkte werden wie gehabt von 9 bis 13 Uhr auf der ehemaligen Deponie Alt Duvenstedt, Bornbarg 
Fuchsberg 6, stattfinden.  

Ansprechpartner für diese Terminankündigung: 
Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103, Fax: - 111 

Mail: hoschmi@awr.de  
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Weihnachtsmarkt in Gettorf  
vom 9.- 11. Dezember 2022 

in der Fußgängerzone 
mit weihnachtliche Leckereien, Kinder-Karussell, Kunsthandwerk, Weihnachtsmann,  

Marktzeiten:  Freitag von 16- 20 Uhr, Samstag von 12 – 20 Uhr  
und Sonntag von 12 – 18 Uhr. 

Wenn Sie Interesse haben, als Aussteller auf dem Gettorfer Weihnachtsmarkt dabei zu sein, mel-
den Sie sich gerne bei der Standortmanagerin der Gemeinde Gettorf unter der Mobilnr. 0171 – 

2216823 oder  
per Email an: muenzberg-niemann@gemeinde-gettorf.de.  

Für die Aussteller, die eine Hütte benötigen, stehen wieder Holzhütten zur Verfügung. 

 
 
 
 

WICHTIGE INFORMATION 

 
Verlegung des Wochenmarktes am Freitag, 9. Dezember 2022:  
 
Am Freitag, 9. Dezember 2022 wird der Wochenmarkt aufgrund des 
Weihnachtsmarktes von der Eichstraße (Fußgängerzone) auf den 
Karl-Kolbe-Platz verlegt.  
Die Marktzeit bleibt unverändert - der Wochenmarkt findet in der 
Zeit von 8 bis 12 Uhr statt.  
Parkplätze sind auf dem Karl-Kolbe-Platz an diesem Tag daher nur 
eingeschränkt verfügbar. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Gemeinde Gettorf 
gez. Hans-Ulrich Frank 
Bürgermeister 
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Wochenmarkt in Gettorf 

 
Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

 

 
 
 
 

Umsonstladen Schinkel  
Wir sind für Sie da, aber nur mit Maske und ggf. etwas Geduld 

 
Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 
 
Hauptstraße 49 
24214 Schinkel 
Telefon: 04346 6893 
Ansprechperson: Uwe von Ahlften 
E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 
Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 
Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 
Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 
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